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Leistungserbringung braucht 
öffentliche Sozialplanung
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Öffentliche Sozialplanung muss im Hinblick auf 
die Erbringung sozialer Leistungen dafür sorgen, 
dass Menschen ihre gesetzlichen Ansprüche erfüllt 
bekommen. Dazu müssen Planungsprozesse organisiert 
und mit den Beteiligten abgesprochen werden.

In jüngster Zeit wird wieder verstärkt 
über Möglichkeiten und Grenzen von 
öffentlicher Sozialplanung nachgedacht 
und Entsprechendes publiziert. Drei 
Hinweise mögen das verdeutlichen:

■■ Das Ministerium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat ein Handbuch für 
Kommunen mit dem Titel »Moderne 
Sozialplanung« herausgegeben (Düs-
seldorf 2011); www.mais.nrw.de.

■■ Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege 
in Thüringen erarbeitete mit Unterstüt-
zung des zuständigen Landesministe-
riums eine »Machbarkeitsstudie zur 
Implementierung eines strategischen 
Zentrums für Sozialplanung« (Erfurt 
2012); www.liga-thueringen.de.

■■ Auf Fortbildungstagen wird zuneh-
mend die Bedeutung guter Sozialpla-
nung betont und dargestellt. Beispiel: 
»Sozialplanung – Gute Beispiele der 
Zusammenarbeit von Kommunen 
und Kreisen mit der Freien Wohl-
fahrtspflege« am 16. November 2012 
in Düsseldorf.
Für diese Aktivitäten mag es ver-

schiedene Gründe geben. Beispielswei-
se: die zunehmende gesellschaftliche 
Spaltung, das selektive Marktverhalten 
in Teilen der Sozialwirtschaft und die 
langsame Aushöhlung des Subsidiari-
tätsprinzips. (1) Auf eine weitergehende 
Ursachenanalyse wird hier verzichtet. 
Es soll vielmehr der Versuch unternom-
men werden, mit einigen methodolo-
gischen Überlegungen Gesichtspunkte 
zu formulieren, die für den Bereich der 
Leistungserbringung wichtig sind und 

Gegenstand von Sozialplanung werden 
können.

Da das gesamte Feld der Sozialpla-
nung komplex und wenig übersichtlich 
ist, empfiehlt es sich zum Hilfsmittel der 
Modellierung zu greifen, um eine hypo-
thetische Ordnung zu schaffen, in der 
relevante Gesichtspunkte ins Blickfeld ge-
raten können. Auf diese Weise entstehen 
heuristische Modelle. Dazu bieten sich 
zunächst zwei Visualisierungen an: »Die 
vier Wirkungskreise von Sozialplanung« 
(vgl. Abb. 1) und »Sozialplanung im Drei-
eck der Sozialwirtschaft« (vgl. Abb. 2).

Betrachten wir zunächst die erste Ab-
bildung. Hier wurde der Versuch unter-
nommen, öffentliche Sozialplanung in 
die Logik der Gewährung von Sozial-
leistungen einzuordnen, die im Prinzip 
für alle Sozialgesetzbücher gemäß SGB I 
gilt, denn dort ist folgende Aussage zu 
finden: »Die Leistungsträger sind ver-
pflichtet, darauf hinzuwirken, dass 
jeder Berechtigte die ihm zustehenden 
Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, 
umfassend und zügig erhält und dass 
die zur Ausführung von Sozialleistun-
gen erforderlichen Dienste und Einrich-
tungen rechtzeitig und ausreichend zur 
Verfügung stehen.« (§ 17, Abs. 1 SGB I).

Diese normativen Aussagen sind in 
der Praxis nur dann einzulösen, wenn 
die Kostenträger je nach Zuständigkeit 
(örtlich und/oder überörtlich) Zentren 
öffentlicher Sozialplanung schaffen, 
ausstatten und deren Arbeitsergebnisse 
verbindlich beachten. Die Zentren ge-
stalten ihre Praxis jeweils nach der dar-
gestellten Zirkularität. Mit dem Begriff 
»Zentrum« ist keine Größenordnung 

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2013-2-7 - Generiert durch IP 216.73.216.24, am 12.03.2026, 23:17:56. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2013-2-7


8 SOZIAL wirtschaft

TITEL 

2/2013

gemeint. Er soll nur darauf hinweisen, 
dass die öffentlichen Kostenträger gut 
beraten sind, entsprechende Arbeitsein-
heiten so zu konzipieren, dass sie quali-
tativ und quantitativ eine professionell 
gute Arbeit leisten können, jeweils be-
zogen auf das räumliche Gebiet, für das 
der Kostenträger zuständig ist. (2)

Bei der Arbeit der Sozialplanungs-
zentren sind wichtige Schnittstellen zu 
beachten; beispielsweise zur kommuna-
len Planung (normiert von der jeweiligen 
Gemeindeordnung) und zu anderen öf-
fentlichen Sozialplanungszentren (z. B. 
die der Behindertenhilfe). Im Prinzip ist 
eine integrierte Sozialplanung zu entwi-
ckeln, die eine horizontale Vernetzung 
(z. B. zur Flächennutzungsplanung) und 
eine vertikale Vernetzung (z. B. zur re-
gionalen Planung des öffentlichen Nah-
verkehrs) betreibt. Im Rahmen einer in-
tegrierten Sozialplanung können auch 
Möglichkeiten und Grenzen von Koope-
rationen in der Leistungserbringung un-
tersucht und ausgehandelt werden.

Um die Zirkularität öffentlicher 
Sozialplanung deutlicher werden zu 
lassen, werden beispielhaft vier Auf-
gaben innerhalb der Wirkungskreise 
angesprochen:

■■ Standardisierung von Hilfeplanver-
fahren zur Einzelfallhilfe, damit ent-
sprechende Verläufe überhaupt aus-
gewertet werden können

■■ Festlegung von Kriterien für eine 
Sammlung und eine Auswertungs-
methode, die sowohl quantitative als 
auch qualitative Merkmale bei der 
Evaluation einer ausreichenden Zahl 
von Einzelfällen zulässt

■■ Entwicklung, Implementation und 
Evaluation von fehlenden Angebo-
ten, die notwendig geworden sind 
aufgrund der ausgewerteten Einzel-
fälle

■■ Ausarbeitung von Sozialberichten 
und Vorlagen für relevante parlamen-
tarische Gremien
Nun findet öffentliche Sozialplanung 

in einem komplex-vernetzten System 
statt, das ansatzweise mit Hilfe der 
zweiten Abbildung zur »Sozialplanung 
im Dreieck der Sozialwirtschaft« visu-
alisiert werden soll (vgl. Abb. 2). Diese 
Modellierung kann mit dem vorliegen-
den Text nicht ausführlich genug behan-
delt werden. Einige Aspekte werden aber 
auch ohne Kommentar deutlich. (3)

Resümee

Folgende vier Hinweise hinsichtlich der 
Funktion von öffentlicher Sozialplanung 
sind mir wichtig.

Erstens: Auch im Bereich der Sozi-
alwirtschaft sind Wirkungen von Lob-
byismus auf die politische Programmie-
rung von Sozial- und Gesundheitspoli-
tik deutlich geworden. (4) Öffentliche 
Sozialplanung kann diesen Einfluss 

»zähmen« durch entsprechende Be-
richterstattungen, sofern diese in den 
parlamentarischen Kontexten beachtet 
werden.

Zweitens: Die zunehmende und teil-
weise verzerrende Beschreibung des Sys-
tems von Sozialer Arbeit als »Markt« 
setzt mit Recht auf die Kompetenzen 
von nachfragenden Menschen (Kauf-
kraft, Urteilskraft, Planungsvermö-
gen und Rechtskenntnisse). Allerdings 

setzt das eine Marktdynamik voraus, 
der nicht alle Leistungsberechtigten ge-
wachsen sind und auch künftig nicht 
gewachsen sein werden. Öffentliche So-
zialplanung kann hier ein differenzier-
teres und zutreffenderes Bild zeichnen, 
das u. a. auf Effekte des »Creaming the 
poor«, das Konzentrieren auf schnel-
le Erfolge versprechende Zielgruppen, 
aufmerksam macht und Menschen 
schützt vor ihrer drohenden Zurichtung 
durch Anbieter der Sozialwirtschaft. In 
diesem Zusammenhang sei an die po-
lemische Aussage von Klaus Dörner er-
innert: »Heimträger sind Geiselnehmer 
und die Kostenträger leisten Beihilfe zur 
Geiselnahme«. (5)

Drittens: Unternehmen der Sozial-
wirtschaft werden zunehmend als »hy-
bride Organisationen« beschrieben. 
(6) Gemeint ist u. a. der Sachverhalt, 
dass diese Unternehmen einen schwie-
rigen Balanceakt zu bewältigen haben 
durch die Platzierung bedarfsgerechter 
Angebote im Spannungsfeld von Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft. Öffentli-
che Sozialplanung steht vor einer ähnli-
chen Aufgabe. Sie muss auch Aussagen 
machen über gelingendes Leben von 
Leistungsberechtigten im konkreten 
Lebens- und Sozialraum der betroffe-
nen Menschen. In diesem befinden sich 
glücklicherweise nicht nur Anbieter von 
Leistungen, die nach unterschiedlichen 
Sozialgesetzbüchern finanziert werden. 
Es geht zunehmend um die Beschrei-
bung und Integration von Ressourcen, 
die als komplementär und subsidiär zu 
beschreiben sind. Die Forderung nach 
Lebens- und Sozialraumorientierung hat 

erhebliche Konsequenzen auf die Gestal-
tung von Kooperationen im Bereich der 
Leistungserbringung.

Viertens: Deutlich wird das an einer 
neuen Aufgabe für öffentliche Sozial-
planung, die als Folge der UN-Behin-
dertenrechtskonvention entstanden ist 
und die als »örtliche Teilhabeplanung« 
beschrieben wird. (7) Kooperationen 
in der Leistungserbringung sind dann 
zu bewerten und einzuordnen in einem 

»Öffentliche Kostenträger  
brauchen Planungszentren für  
ihren Sozialraum«

Abb. 1: Öffentliche Sozialplanung muss 
dafür sorgen, dass jeder Berechtigte 
»die ihm zustehenden Sozialleistungen 
in zeitgemäßer Weise, umfassend und 
zügig erhält und dass die zur Ausfüh-
rung von Sozialleistungen erforderlichen 
Dienste und Einrichtungen rechtzeitig 
und ausreichend zur Verfügung stehen« 
(SGB I), wie beispielhaft an Wirkungskrei-
sen (WK) gezeigt werden kann.
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Konzept des Designs für alle, denn was 
beispielsweise für Behinderte gut ist, ist 
gut für Alte, und was für Behinderte und 
Alte gut ist, ist für uns alle gut.� n

Anmerkungen

(1)	 Vgl. dazu folgende Einschätzung: 
»Zunehmend wird die Meinung 
laut, die freie Wohlfahrt sei Dienst-
leisterin statt Mitgestalterin des So-
zialen.« So die Referentin Rotraud 
Kießling im Diakonischen Werk 
Sachsen in: wohnungslos 3 (2012), 
S. 89.

(2)	 Vgl. dazu: Verein für Sozialplanung 
e. V. (VSOP), Kompass Sozialpla-
nung – Zwischen Gestaltung und 
Verwaltung im Reformprozess, 
Speyer 2006.

(3)	 Weiterführende Überlegungen fin-
den sich bei: Andreas Strunk, Die 
Sehnsucht nach einer Alternative 
wächst, in: FORUMsozial 1 (2010), 
S. 22 – 26.

(4)	 Vgl. dazu: Extreme Dummheit. Der 
sozialdemokratische Gesundheits-
experte Karl Lauterbach beschreibt 

den Druck mächtiger Lobbygrup-
pen auf Abgeordnete und Regie-
rung, in Der Spiegel, S. 22 f.

(5)	 Vgl. dazu: Klaus Dörner, Heimträ-
ger sind Geiselnehmer, in: Caritas 
NRW 5 (2001).

(6)	 Vgl. dazu: Wolfgang Wasel und 
Hanns-Stephan Haas, Hybride 
Organisationen. Antworten auf 
Markt und Inklusion, in: Nachrich-
tendienst des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge 12 
(2012), S. 586 – 593.

(7)	 Vgl. dazu: Andreas Strunk, Die in-
klusive Gemeinde. Eine Vision für 
gelingendes Leben vor Ort, in: Blät-
ter der Wohlfahrtspflege 4 (2012), 
S. 146 – 149.

Abb. 2: Öffentliche Sozialplanung findet in einem vernetzten System statt, in dem 
zahlreiche Akteure und Rechtsgrundlagen wirksam sind.
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